
Nr. 13 Richtlinie zur Berechnung der 
Schlüsselzuweisung für die Kirchen-
gemeinden im Bistum Essen 

§ 1 
Allgemeine Grundsätze 

(1) Im Bistum Essen wird die Kirchensteuer als 
Diözesansteuer erhoben und dem Haushalt des 
Bistums zugeführt. 

(2) Den Kirchengemeinden werden vom Bistum 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanz-
mittel und im Rahmen des Haushalts Mittel zuge-
wiesen. Der zu verteilende Gesamtbetrag setzt 
sich zusammen aus den für die Kirchengemeinden 
bestimmten Kirchensteuereinnahmen und dem 
Solidarbeitrag der Kirchengemeinden. 

(3) Zuweisungsempfänger ist die jeweilige Kir-
chengemeinde. 

(4) Die Schlüsselzuweisung dient dem Haushalt 
der Kirchengemeinde. Unberührt bleiben eventu-
elle weitere Zuweisungen. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

Für die Richtlinie gelten folgende Begriffsbestim-
mungen: 

Schlüsselzuweisung (SZW): MitteIzuwei-
sungen zur Finanzierung des kirchengemeindli-
chen Personals (nichtpastorales Personal) sowie 
der Sachkosten (ohne Baukostenzuschüsse). 

Solidarbeitrag : aus dem eigenen Vermö-
gen der Kirchengemeinden beizusteuernder Anteil 
zur Finanzierung der Schlüsselzuweisung. 

Zahlbetrag der SZW: Betrag der Schlüs-
selzuweisung vermindert um den Solidarbeitrag. 

Haushaltsjahr: entspricht dem Kalender-
jahr. 

Planungsjahr: Haushaltsjahr, für das die 
Schlüsselzuweisung ausgezahlt werden soll. 

Bemessungsjahr: Jahr, welches zwei Jahre 
vor dem Planungsjahr liegt. 

Muttersprachliche Gemeinde: Personalge-
meinde, deren Liturgiesprache nicht deutsch ist. 

Nicht pastoral genutzte Grundstücke und 
Immobilien: Immobilien, die gemäß den gelten-
den Bilanzierungsrichtlinien des Bistums Essen 
nach dem Ertragswertverfahren bewertet werden. 
Es handelt sich hierbei insbesondere um Erbbau-
grundstücke, Vermietungsobjekte und gemischt 
genutzte Immobilien mit einem Mietanteil über 
50 %. 

Kapitalbasiertes Stammvermögen : 
Stammvermögen oder auch gezeichnetes Kapital 
der Kirchengemeinde, vermindert um die Summe 
der Netto-Buchwerte ihrer Immobilien, Beteili-
gungen und Verlustvorträge. 
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Verlustvortrag : Jahresfehlbetrag der Kir-
chengemeinde nach Ergebnisverwendung. 

§ 3 
Berechnung der Schlüsselzuweisung 

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisung pro Pla-
nungsjahr und pro Kirchengemeinde wird für die 
einzelne Kirchengemeinde eine Punktzahl (§ 4) 
gebildet, welche mit einem Punktwert (§ 5) multi-
pliziert wird. 

§4 
Ermittlung der Punktzahl 

(1) Die Punktzahl der Kirchengemeinde setzt sich 
aus einem Betrag pro Katholik, einem Gremienzu-
schlag, einem Gebäudezuschlag, einem Flächen-
zuschlag und einem Zuschlag für muttersprachli-
che Gemeinden mit eigen genutzter Kirche zu-
sammen: 

Punkte pro Katholik 
15,3 Punkte 

Gremienzuschlag 
0,3 Punkte pro Katholik 

Gebäudezuschlag 
5 Punkte pro Katholik 

Flächenzuschlag 
500 Punkte pro km 2 Fläche der Pfarrei 

muttersprachliche Gemeinde 
26.000 Punkte 

(2) Die maßgebliche Katholikenzahl berechnet 
sich aus dem Durchschnitt der sich zum 31. 
Dezember des Bemessungsjahres und den vier 
vorangehenden Jahren aus der im amtlichen Mel-
deregister geführten Katholikenzahl. 

(3) Die maßgebliche Fläche der Kirchengemeinde 
ergibt sich aus den Daten des Geographischen 
Informationssystems des Bistums Essen (GIS). 

(4) Als muttersprachliche Gemeinde im Sinne 
dieser Berechnung gilt eine muttersprachliche Ge-
meinde mit einer Kirche, welche ausschließlich 
von muttersprachlichen Gemeinden genutzt wird. 
Teilen sich mehrere muttersprachliche Gemein-
den eine Kirche, so kann pro Kirche nur einmal 
die Punktzahl vergeben werden. 

(5) Die Gesamtpunktzahl der Kirchengemeinde 
setzt sich zusammen aus der Summe der Punkt-
zahlen pro Katholik, Gremienzuschlag und Gebäu-
dezuschlag mal der Zahl der Katholiken gemäß 
§ 4.2 und der Summe Flächenzuschlag und ggf. 
dem Punktwert der muttersprachlichen Gemein-
den mit eigen genutzter Kirche. 

§ 5 
Festsetzung des Punktwertes 

Der Punktwert in Euro wird jährlich für die Haus-
haltsplanung des Bistums festgesetzt und im 
Amtsblatt veröffentlicht. 



§ 6 
Solidarbeitrag 

(1) Die Vermögenssituation in den Kirchenge-
meinden ist historisch begründet sehr unter-
schiedlich. Es ist das Ziel, die unterschiedliche 
Vermögenssituation der Kirchengemeinden bei 
der Finanzierung der Schlüsselzuweisung ange-
messen zu berücksichtigen. Hierzu wird ein Solid-
arbeitrag eingeführt. Bezugsgrößen für die Er-
mittlung des Solidarbeitrages sind die nicht pa-
storal genutzten Grundstücke und Immobilien so-
wie das kapitalbasierte Stammvermögen. 

(2) Der Solidarbeitrag beträgt bei nicht pastoral 
genutzten Grundstücken und Immobilien 1,75 % 
auf die Nettobuchwerte (Nettobuchwert = Buch-
wert abzüglich der auf den Immobilien lastenden 
Darlehen) des Jahresabschlusses des Bemes-
sungsjahres. 

(3) Für die Ermittlung des Solidarbeitrages auf 
das kapitalbasierte Stammvermögen wird der 
halbe durchschnittliche Zinssatz zehnjähriger 
Bundesanleihen gemäß den Angaben der deut-
schen Bundesbank zugrunde gelegt. Bei der Be-
rechnung des durchschnittlichen Zinssatzes wer-
den die letzten 10 Jahre, beginnend mit dem 
Bemessungsjahr, berücksichtigt. 

(4) Zur ordnungsgemäßen Berechnung des Solid-
arbeitrages ist der durch den Kirchenvorstand 
festgestellte Jahresabschluss des Bemessungs-
jahres der Kirchengemeinde bis zum 15.11. des 
Jahres vor Beginn des Planungsjahres beim 
Bischöfl ichen Genera lvi kariat ei nzu reichen. 

(5) Liegt der Jahresabschluss nicht fristgemäß 
vor, wird zur Bemessung des Solidarbeitrages der 
zuletzt festgestellte Jahresabschluss herangezo-
gen. Bei der Berechnung des Solidarbeitrages 
wird sodann die Bemessungsgrundlage aus dem 
Nettobuchwert der nicht pastoral genutzten Im-
mobilien und dem kapitalbasierten Stammvermö-
gen um 5 % erhöht. 

(6) Die Kirchengemeinde besitzt bei Nachreichung 
des Jahresabschlusses bis zum Ablauf des Pla-
nungsjahres einen Anspruch auf Nachberechnung 
des Solidarbeitrages. Eine verspätete Einreichung 
des Jahresabschlusses berührt einen Rückforde-
rungsanspruch des Bistums nicht. 

(7) Der Solidarbeitrag wird direkt von der Schlüs-
selzuweisung abgezogen, der so ermittelte Betrag 
bildet den Zahlbetrag. 

§ 7 
Schiedsstelle 

Über Streitigkeiten, die sich aus der Berechnung 
der Schlüsselzuweisung und der Ermittlung des 
Solidarbeitrages ergeben, entscheidet auf Antrag 
die Schiedsstelle des Bistums Essen abschließend. 

Der Schiedsantrag muss innerhalb eines Monats 
nach Zugang der angegriffenen Entscheidung er-
hoben werden. Im Zweifel gilt die Entscheidung 
innerhalb von drei Werktagen nach Absendung als 
bei der Kirchengemeinde zugegangen. 
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§ 8 
Übergangsregelungen 

(1) Zur Einführung der vorgenannten Regelungen 
wird ein Übergangszeitraum von 5 Jahren und 
bzgl. § 6 Nr. 3 von 7 Jahren festgelegt. Ab dem 
Planungsjahr 2021 gelten die Vorschriften dieser 
Richtlinie uneingeschränkt. In Abweichung hierzu 
gilt die Übergangsregel gemäß § 8 Nr. 4 bis 
einschließlich zum Planungsjahr 2022. Bis zu die-
sem Zeitpunkt gelten die Vorschriften unter fol-
genden Maßgaben: 

1. Hat eine Kirchengemeinde für das Bemes-
sungsjahr noch keinen Jahresabschluss vorgelegt, 
gelten die Werte der Eröffnungsbilanz. 

2. Hat eine Kirchengemeinde für das entspre-
chende Bemessungsjahr noch keine Eröffnungsbi-
lanz vorgelegt, werden für die Planungsjahre 
2016 bis 2018 die Zahlbeträge des Jahres 2013 
weiter ausgezahlt. Eine Rückrechnung erfolgt 
nach Vorlage der Eröffnungsbilanz. 

3. Für den Zeitraum 2016 bis 2020 wird die 
maßgebliche Katholikenzahl aus dem Durch-
schnitt der Jahre 2008 bis 2012 (jeweils zum 
31.12.) berechnet und festgeschrieben. 

4. Der durchschnittliche Zinssatz zur Berechnung 
des Solidarbeitrages auf das kapitalbasierte 
Stammvermögen wird für das Jahr 2016 aus den 
durchschnittlichen Zinssätzen 10jähriger Bundes-
anleihen der Jahre 2012 bis 2014 berechnet. Für 
jedes nachfolgende Haushaltsjahr wird bei der 
Ermittlung des durchschnittlichen Zinssatzes 
zehnjähriger Bundesanleihen der Zeitraum um 
das Folgejahr ergänzt. Konkret bedeutet dies, 
dass sich im Jahre 2023 der durchschnittliche 
Zinssatz aus den Jahren 2012 bis 2021 berechnet. 

5. Im Rahmen des Überganges werden im Zeit-
raum 2016 bis 2020 Ausgleichszahlungen gelei-
stet, sofern der nach dieser Richtlinie berechnete 
Zahlbetrag der SZW für das Planungsjahr geringer 
ist als der Zahlbetrag der SZW aus dem Jahr 
2013. Der Ausgleichsbetrag ist in Summe be-
grenzt auf die Differenz zwischen dem nach dieser 
Richtlinie berechneten Zahlbetrag der SZW für 
das Planungsjahr und dem Zahlbetrag der SZW 
aus dem Jahr 2013. 

Der Ausgleich setzt sich aus zwei Komponenten 
"a. Rückgang der Katholikenzahl" und "b. Auswir-
kung der Systemumstellung" zusammen: 
a. Für den Rückgang der Katholikenzahl wird ein 
Ausgleichsbetrag wie folgt berechnet: Katholiken-
zahl des Jahres 2005 abzüglich des Durchschnitts 
der Katholikenzahl der Jahre 2008 bis 2012 multi-
pliziert mit der Punktzahl (14,3 Punkte) und dem 
Punktwert (1 €) des Jahres 2013. Dieser Aus-
gleichsbetrag bleibt bis zum Jahr 2020 unverän-
dert. 
b. Der Ausgleichsbetrag aufgrund der veränderten 
Systematik der Schlüsselzuweisung berechnet 
sich wie folgt: Differenz zwischen dem Zahlbetrag 
nach neuer Systematik aus dem Jahr 2016 und 
dem Zahlbetrag der Schlüsselzuweisung aus dem 
Jahr 2013 vermindert um den Ausgleichsbetrag 
für den Rückgang der Katholikenzahl gem. § 8 



Nr. 5.1. Der Ausgleichsbetrag aufgrund der ver-
änderten Systematik wird jährlich um 20 % ge-
mindert. Er beträgt 100 % im Jahr 2016,80 % im 
Jahr 2017, 60 % im Jahr 2018, 40 % im Jahr 
2019 und 20 % im Jahr 2020 des zuvor berechne-
ten Ausgleichsbetrages aufgrund der Systemum-
stellung. 

6. Der Ausgleichbetrag wird ratierlich pro Monat 
zusammen mit dem Zahlbetrag der Schlüsselzu-
weisung ausgezahlt. 

§9 
Inkrafttreten 

Die Neuregelung tritt mit Wirkung vom 
01.01.2016 in Kraft, mit gleichem Datum tritt die 
bisherige Regelung außer Kraft. 

Essen, 25.11.2015 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Nr. 14 Festsetzung und Anerkennung des 
Kirchensteuerhebesatzes für das 
Haushaltsjahr 2016 

Der Kirchensteuerrat für die Diözese Essen hat in 
seiner Sitzung vom 13.06.2015 folgenden 
Ki rchensteuerhebesatz-Beschluss gefasst: 

"Im Bistum Essen wird im Haushaltsjahr 2016 (= 
Steuerjahr) Kirchensteuer als Zuschlag zur 
Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 9 vom Hundert erhoben. 

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pau-
schalierung der Einkommen- bzw. Lohnsteuer; er 
wird auf 7 v.H. der Einkommen- bzw. Lohnsteuer 
ermäßigt, wenn der Steuerpflichtige bei der Pau-
schalierung der Einkommensteuer nach § 37 b 
EStG, b) Arbeitgeber bei der Pauschalierung der 
Lohnsteuer von der Vereinfachungsregelung nach 
Nr. 1 der gleichlautenden Erlasse der obersten 
Finanzbehörden der Länder zur Kirchensteuer a) 
bei Pauschalierung der Einkommensteuer vom 
28. Dezember 2006 (BStBI. 2007 I S. 76 H) und 
b) bei Pauschalierung der Lohnsteuer vom 
17.11.2006 (BStBI. 2006 I S. 716) oder von der 
entsprechenden Regelung der die Erlasse vom 
17.11.2006 ersetzenden Erlasse Gebrauch macht. 
Diese Kirchensteuer-Festsetzung gilt auch über 
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den 31.12.2016 hinaus, falls zu dem genannten 
Termin ein neuer Kirchensteuerhebesatz nicht 
beschlossen und staatlich anerkannt ist bzw. nicht 
eine neue gesetzliche Regelung zur Lohnsteuer-
pauschalierung in Kraft tritt. Der Beschluss beruht 
auf den §§ 2 und 4 des Gesetzes über die Erhe-
bung von Kirchensteuern im Land Nordrhein-
Westfalen (Kirchensteuergesetz - KiStG), auf den 
§§ 3 und 4 der Kirchensteuerordnung der Diözese 
Essen sowie auf den §§ 5 und 8 der Satzung des 
Kirchensteuerrates der Diözese Essen in den je-
weils gültigen Fassungen." 

Essen, 24.07.2015 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt 
für das Steuerjahr 2016. 

Düsseldorf, 13.01.2016 

Staatskanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

gez. Dr. Cornelia Schmolinsky 

Nr. 15 Festsetzung des Haushaltsplanes 
für das Haushaltsjahr 2016 

Der Kirchensteuerrat des Bistums Essen hat in 
seiner Sitzung am 21.11.2015 den 
Haushaltsplan 2016 beschlossen. Ich setze hier-
mit den nachgehefteten Haushaltsplan 2016 in 
Erträgen und Aufwendungen mit 

EUR 229.533.940 

fest. 

Der Kirchensteuerrat hat die Verwaltung ermäch-
tigt, im Bedarfsfall bei allen Ausgaben, zu denen 
das Bistum nicht durch Gesetz oder Vertrag ver-
pflichtet ist, notwendige Sperrungen der Haus-
haltsansätze anzuordnen. 

Essen, 30.11.2015 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 


